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RS OGH 1988/3/22 10ObS66/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.03.1988

Norm

B-KUVG §90

Rechtssatz

Wird der Weg von der Dienststätte zur Wohnung zum Zweck eines nicht mit dem Dienstverhältnis

zusammenhängenden Abstechers unterbrochen und ein Weg eingeschoben, der im eigenwirtschaftlichen Interesse

liegt, liegt kein Arbeitsunfall vor (hier: Unfall beim Verlassen eines Postamtes, welches eine Seitengasse weiter liegt als

der Wohnort).
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10 ObS 66/88
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Schlagworte
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